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Amtliches Derkündigungsölatt
km den AmtsdeM Dorlch.

Erscheint wöchentlich 1—3 mal je nach
Bedarf .

Bezugspreis für Einzelbezug durch die Post
oder den Verlag vierteljährlich 1 Mt .

Anzeigenpreis : Die einspaltige Zeile oder
deren Raum 15 Pfg .

Druck und Verlag von Adolf Dup »
in Durlach . — Fernsprecher Nr . 204 .

M 42. Donnerstag , 15 . Juni 1S1«.

Bekanntmachung.
Die Darlehenskassenscheine zu 1 und 2

deren Beschreibung in der Nr . 208 des Deut¬
schen Reichs- und Königlich Preußischen Staats¬
anzeigers vom 4 . September 1914 sowie in
anderen Blättern veröffentlichst ist . werden
neuerdings, um sie weniger schnell unansehn¬
lich werden zu lassen , auf beiden Seiten mit
einem Unterdrück versehen.

Bei den Darlehenskassenscheinen zu 1
besteht der Unterdrück auf der Vorderseite aus
einem fein verschlungenen Linienmuster in
braungrüner Farbe , während er auf der Rück¬
seite aus Wellenlinien mit der regelmäßig
wiederholten Wertbezeichnung „ 1 Mark" in
blaugrüner Farbe gebildet wird .

Der Darlehenskassenschein zu 2 ^ trägt
auf der Vorderseite einen Unterdrück aus
Linienmustern in rosa Farbe und auf der
Rückseite einen solchen ebenfalls in rosa Farbe,
welcher aus Wellenlinien und der Wertbezeich¬
nung „ 2 Mark" in zahlreichen regelmäßigen
Wiederholungen besteht.

Es laufen infolgedessen zur Zeit Darlehens¬
kassenscheine zu 1 und 2 Mark sowohl ohne
als auch mit Unterdrück um .

Berlin , 2 . Mai 1916 .
Hauptverwaltung der Darlehenskassen .

Havenstein . Maron .
Veröffentlicht.

Karlsruhe den 18 . Mai 1916 .
Großh. Ministerium der Finanzen.

Der Ministerialdirektor :
Schellenberg .

Bekanntmachung.
Nach 8 12 des Tabaksteuergesetzes muß jeder Tabak¬

pflanzer , d . h . jeder Inhaber eines mit Tabak be-
pflanzten Grundstückes , die bepflanzten Grundstücke
einzeln nach ihrer Lage und Größe genau angeben .
Das ist auch dann nötig , wenn er den Tabak gegen
einen bestimmten Anteil oder unter sonstigen Be¬
dingungen durch einen andern anpflanzen oder be»

handeln läßt . Die Anmeldung ist bei der Steuer¬
behörde vor dem 16 Juli schriftlich einzureichen Die
Vordrucke zu den Anmeldungen können für alle auf
badischem Gebiet gelegenen Grundstücke bei der Steuer -
einnehmcrei des Wohnortes des Pflanzers in Empfang
genommen werden . Auf Verlangen erhält der Pflanzer
vom Steuererheber eine Bescheinigung über die An¬
meldung .

Die erst nach dem 1b Juli bepflanzten Grundstücke
müssen spätestens am dritten Tage nach dem Beginn
der Bepflanzung angemeldet werden .

Für jede Gemarkung , auf der ein Pflanzer Grund¬
stücke mit Tabak angebaut hat , ist eine besondere An¬
meldung abzugeben . Die Anmeldungen , die bis zum15. Juli erfolgen , können » lle bei der Stcuereinnehmerei
des Wohnortes des Pflanzers abgegeben werden . Nach
diesem Zeitpunkte können bei der Steuereinnehmerei
nur noch Grundstücke der Gemarkung des Wohnortes
des Pflanzers angemeldet werden , während die An¬
meldungen über Grundstücke mit Tabakpflanzungen
auf benachbarten Gemarkungen bei der Steuerein¬
nehmerei des Pflanzungsor « S abzugeben sind.

Für die von badischen Utflanzern mit Tabak be¬
pflanzten Grundstücke in einem andern Bundesstaate
gelten die Anordnungen der dort zuständigen Be¬
hörden .

Die Bürgermeisterämter werden ersucht , Vorstehen¬des unverzüglich in ortsüblicher Weise in ihren Ge¬
meinden bekannt zu geben .

Bretten den 15 Juni 1916.
Großh . Finanzamt .

Die Festsetzung der regelmäßigen Eich¬
tage an den Abfertigungsstellenim II Halbjahr 1S1« betr .

Für die im Eichamtsbezirk Karlsruhe ge¬
legenen staatlichen Abfertigungsstellen werden
für das II . Halbjahr 1916 folgende regel¬
mäßige Eichtage festgesetzt :

1. Aöftttigungsstesse 5 ll . Aastalt
Dienstag, den 4 . und 18 . Juli , 1 . , 15 . und

29 . August , 12 . und 26 September, 10 . und24. Oktober , 7 . und 21 . November , 5 und
19 . Dezember 1916 .

Die Dienststunden dauern von Vr 9— 12 und
von 2—6 Uhr .

Meßgeräte und Fässer, welche an einem der
oben genannten Eichtage geeicht werden sollen ,
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müssen spätestens in den Vormittagsstunden
ein geliefert werden .

Außerdem vermittelt unser Vertrauensmann
Herr Josef Thom , städt . Aufseher in Rastatt.
Badstraße 3 , jederzeit die Annahme und Ab¬
gabe der zu eichenden Gegenstände .

2 . Avferttg««gsstelle s k . Pforzheim .
Jeden Freitag.
Die Dienststunden dauern von V,9—- 12 und

von 2—Vi6 Uhr .
Meßgeräte und Fässer , welche an einem der

oben genannten Eichtage geeicht werden sollen ,
müssen spätestens in den Vormittagsstunden
eingeliefert werden .

Außerdem vermittelt unser Vertrauensmann
Herr Gottfried Hosmann, Schuldiener in Pforz-
h«i« . Holzgartenstraße 56 , jederzeit die An¬
nahme und Abgabe der zu eichenden Gegen¬
stände .

3. Abfertigungssteste 5 8 . Dnrtach.
Dienstag, den 11 . und 25 . Juli , 8 . und

22 . August , 5 . und 19 . September, 3 . und
24 . Oktober, 14 . und 28 . November , 12 . De¬
zember 1916 .

Die Dienststunden dauern von 8— 12 und
von 2— 6 Uhr .

Meßgeräte und Fässer , welche an einem der
oben genannten Eichtage geeicht werden sollen,
müssen spätestens in den Vormittagsstunden
eingeliefert werden .

Außerdem vermittelt ur ser Vertrauensmann
Herr Karl Bauer , WaHneister in Durlach.
Psinzstraße 50 , jederzeit die Annahme und Ab¬
gabe der zu eichenden Gegenstände .

4. ASf,rtigu« gsstesse 5 8 . Aruchsak.
Donnerstag, den 13 . und 27 . Juli , 10 . und

24 . August , 7 . und 21 . September , 5 . und
19 . Oktober , 2 . und 16 . November , 7 . und
21 . Dezember 1916 .

Die Dienststunden dauern von 8—12 und
von 2— V«6 Uhr .

Meßgeräte und Fässer , welche an einem der
oben genannten Eichtage geeicht werden sollen ,
müssen spätestens in den Vormittagsstunden
eingeliefert werden .

Außerdem vermitteltunsere Vertrauensperson
Frau Friedrich Kurzenhäuser Ehesrau in Bruch¬
sal , Wilderichstraße 7 , jederzeit die Annahme
und Abgabe der zu eichenden Gegenstände .

An den Abfertigungsstellen werden vorge¬
nommen : Neu - und Nacheichung von Fässern
und Gewichten (mit Ausschluß der Präzisions¬
gewichte und Goldmünzgewichte ) , sowie von
transportfähigen Wagen ( mit Ausschluß der
Präzisionswagen) für eine größte zulässige Last
bts ausschließlich 3000 KZ und von Herbst¬

gefäßen , sowie die Beglaubigung von Fisch¬
versandgefäßen für den Eisenbahnverkehr ;
außerdem die Nacheichung von Längenmaßen
(mit Ausschluß der Präzisionslängenmaße),
Dickenmaßen , Flüssigkeitsmaßen , Meßwerk¬
zeugen für Flüssigkeiten, Hohlmaßen und Meß¬
werkzeugen für trockene Gegenstände .

Karlsruhe den 25 . Mai 1916 .
_ Großh . Obereichungsamt ._

Die öffentlichen Lotterien und Aus¬
spielungen - etr .

Es wurde wiederholt die Wahrnehmung ge¬
macht , daß die Bestimmungen des Lotterie¬
gesetzes vom 26 . April 1912 (Ges . u . V O M .
S . 135) insbesondere über das unzulässige
Spielen in auswärtigen Lotterien nicht ge¬
nügend bekannt sind und häufig übertreten
werden . Wir machen daher darauf aufmerk¬
sam , daß nach H 2 des Gesetzes mit Geldstrafe
bis zu 600 Mark oder im Nichtbetreibungs¬
falle mit Haft bestraft wird , wer in einer
nicht erlaubten oder zugelassenen Lotterie oder
Ausspielung spielt. Zugelassen sind in Baden
außer den vom Großh . Ministerium des In¬
nern , den Großh . LandeLkommissären , den
Großh. Bezirksämtern im Einzelfalle geneh¬
migten badischen Privatlotterien , nur einzelne
außerbadische Privatlotterien , deren Zulassung
im Staatsanzeiger besonders bekannt gegeben
wird , sowie die Preußisch -süddeutsche Klassen¬
lotterie. Andere Lotterien , insbesondere alle
anderen Staatslotterien sind verboten . Der
Vertrieb, die Anpreisung und der Bezug ihrer
Lose ist strafbar. Verboten und strafbar ist
ferner die gewerbsmäßige Bildung von Los -
gesellschasten und der gewerbsmäßige Vertrieb
von Anteilen von Prämien und Serienlossn
(M 8 und 9 des Gesetzes ) .

Durlach den 5 Juni 1916 .
_ Großhe rzogliches Bezirksamt .

Die Tollwut der Hunde beir .
In jüngster Zeit ist die Tollwut unter den

Hunden in einigen Bezirken des Landes und
auch in einem Grenzkreis von Elsaß-Lothringen
ausgebrochen .

Wir machen darauf aufmerksam , daß frei
umherlaufende Hunde mit Halsbändern ver¬
sehen sein müssen , die Namen und Wohnort
oder Wohnung des Besitzers oder ein sonstiges,
Zugehörigkeit des Hundes sicherstellendes
Kennzeichen versehen lassen

Die Bürgermeisterämter des Bezirks wer¬
den veranlaßt, dies in den Gemeinden in orts¬
üblicher Werse bekannt zu machen.

Durlach den 9 . Juni 1916 .
Großherzogliches Bezirksamt .
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